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Rundschreiben

Die Abtretung von Baurechten, im Sinne dass bestehende Baurechte von einem Grundstück
auf ein anderes übertragen werden, waren bisher von einem Teil der Rechtsprechung1, sowohl
für  die  MwSt.  als  auch  für  die  Registersteuer,  der  Abtretung  von  Baugrundstücken
gleichgestellt. 

Es kam daher  seitens der Agentur der Einnahmen dieselbe steuerrechtliche Behandlung wie
für die Übertragung von Baugrundstücken zur Anwendung.

Nachdem von der Rechtsprechung ein Auslegungskonflikt aufgetreten ist, haben die Gemein-
same Sektionen des Kassationsgerichtshofes durch ein richtungsweisendes Urteil2 nunmehr
eindeutig geklärt, dass die Abtretung von Kubatur nicht als Abtretung eines Realrechtes ange-
sehen werden kann.

Die Folge davon ist, dass:
1. die Registersteuer von 9%, welche für die Abtretung von Liegenschaften und Real-

rechten vorgesehen ist,3 nicht geschuldet ist. Es kommt vielmehr die Registersteuer
von 3% zur Anwendung.4

2. die Abtretung von Kubatur für die Einkommenssteuer zu besteuern ist5 und eine Auf-
wertung, die für Grundstücke immer wieder zeitlich befristet ermöglicht wird, nicht
zulässig ist.

Grundsätzlich ist bei der Übertragungen von Liegenschaften je nach abtretendem Subjekt:
• entweder die Mehrwertsteuer 
• oder die Registersteuer 

geschuldet.
Dieses Urteil berührt nicht die Abtretung von Kubatur durch einen MwSt. Pflichtigen. Diese
unterliegt weiterhin der MwSt.

Dieses Urteil berührt auch Raumordnungsverträge,  sowie Raumordnungsumwidmungen, bei
denen das Steueramt in der Regel 9% Registersteuer gefordert hat6,  anstatt die begünstigte

1 Urteile des obersten Gerichtshofes Nr. 6807 vom 14.12.1988 und Nr. 10979 vom 14.05.2007, sowie Zentrale Steuerkommission Nr. 5363
vom 2.11.1998

2 Urteil der gemeinsamen Sektionen des Kassationsgerichtshofes Nr. 16080/2021 vom 9.6.2021
3 Art. 1 Abs. 1 Tarif I DPR 131/1986
4 Art. 9 Tarif I VPR 131/1986
5 gemäß Art. 67 Abs. 1 Buchst. l DPR 917/1986
6 Vgl. unsere Rundschreiben Nr. 17 vom 24.02.2014 und Nr. 39 vom 07.04.2014
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Registersteuer anzuwenden. Das Finanzamt begründete dies bisher durch folgende Überlegun-
gen:

• die Umwidmung und somit  die Begründung von Baurechten  ist  der Schaffung von
dinglichen Rechten auf Immobilien gleichzusetzen

• Verträge zur Begründung von Baurechten unterliegen, wie dingliche Rechte auf Immo-
bilien, der öffentlichen Bekanntmachungspflicht durch Eintragung7.

Genau diesen beiden Argumenten wurde nun durch den obersten Gerichtshof widersprochen.

Bei laufenden Steuerstreitverfahren zu diesen Themen empfehlen wir diese neue Rechtspre-
chung im Verfahren vorzulegen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Winkler & Sandrini
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

7 Art. 2643 Abs. 1 Pkt. 2-bis ZGB


